
 

 

 

 

Was ist eine amtlich beglaubigte Kopie? 

Eine amtliche Beglaubigung ist eine Bestätigung über die Echtheit der 

Fotokopie eines Zeugnisses / einer Urkunde. 

Mit der Beglaubigung auf der Kopie wird die Übereinstimmung mit 

dem Original bestätigt. 

Dazu wird das Original des Schriftstückes durch eine landesrechtlich 

hierzu ermächtigte Behörde verglichen und mit einem 

Beglaubigungsvermerk versehen. 

→ Diese so beglaubigte Kopie schicken Sie uns per Post zu. 

ZBV Oberbayern 
Messerschmittstr. 7 
München 80992 
 
Über folgenden Link finden Sie eine zuständige Stelle, bzw. nächste 

Behörde, die Beglaubigungen erstellt: 

https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/79219451597 

 

! Bei fehlenden Unterlagen erfolgt keine Anmeldung ! 

 

https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/79219451597

